
Konflikten. Die Schweizer Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA) sieht einen Grund hierfür in der 
mühsamen Umsetzung von Richtlinien 
der präventiven Friedensentwicklung 
in praktisches Handeln vor Ort. Um 
diesem Problem entgegenzuwirken, hat 
die DEZA ein Handbuch zum Thema 
»Conflict-Sensitive Programme Ma-
nagement« (CSPM) veröffentlicht. Das 
Buch ist in vier Abschnitte gegliedert 
und beginnt mit den Richtlinien für 
Friedensbildung, die zu einem besseren 
Verständnis der Zusammenhänge zwi-
schen Konfl ikt, Frieden und Entwick-
lungszusammenarbeit beitragen sollen. 
Die Richtlinien verdeutlichen zudem 
den Unterschied zwischen langfristiger 
Friedensentwicklung und kurzfristiger 
Friedensförderung auf politischer und 
diplomatischer Ebene. Der zweite Ab-
schnitt gibt eine Einführung in das 
Confl ict-Sensitive Programm Manage-
ment, dessen Ziel es ist, gewaltsame 
Konfl ikte zu verhindern, abzuschwä-
chen und im Kontext der DEZA-Arbeit 
zu transformieren. Da die DEZA Macht 

(Zugang, Verschiebung und Aufteilung 
von Macht sowie Kämpfe um Macht) als 
eine der Hauptursachen für gewaltsame 
Konfl ikte nennt, setzt sie diese auch in 
den Mittelpunkt des CSPM. Der drit-
te Abschnitt gibt konkrete Ratschläge 
(so genannte »Tip Sheets«) zu metho-
dischen und thematischen Bereichen. 
Der Methodenteil bietet eine Anleitung 
für die Anwendung der CSPM-Verfah-
ren. Im thematischen Teil werden die 
wichtigsten Aspekte eines bestimmten, 
konfl iktpräventionsrelevanten Bereiches 
beleuchtet. Themen sind hier unter an-
derem: Sport als Mittel zur Friedensbil-
dung, Gender und Friedensbildung oder 
Landnutzung und Wasser in Bezug auf 
gewaltsame Konfl ikte. Die Tip Sheets 
werden fortwährend ergänzt und aktu-
alisiert, sobald sich ein neues Thema im 
Bereich der Konfl iktprävention ergibt. 
Erstellt werden sie von der Abteilung 
COPRET (Confl ict Prevention and Trans-
formation) in Kooperation mit externen 
Beratern und der Gebergemeinschaft 
des DAC/CPDC Framework. Insgesamt 
betont die DEZA die Wichtigkeit einer 

internationalen Verständigung in dem 
Handlungsfeld der Konfl iktprävention. 
Daher enthält das Handbuch im vierten 
Abschnitt ein »Resource Pack«. Die hier 
aufgeführten »Konfl iktsensitiven Ansät-
ze für Entwicklung, Humanitäre Hilfe 
und Friedensbildung« wurden in einer 
Arbeitsgemeinschaft mit Partnerorgani-
sationen wie dem Africa Peace Forum, 
International Alert und Saferworld ent-
wickelt. Die Einführung in das Resour-
ce Pack enthält eine Übersicht mit den 
wichtigsten Begriffen, die auf interna-
tionaler Ebene von wissenschaftlichen 
Instituten und multilateralen Organi-
sationen verwendet werden. Zudem 
befi ndet sich in diesem Abschnitt ein 
Verzeichnis mit der Bibliografi e und 
weiteren Literaturhinweisen. 

Das Handbuch kann kostenlos aus dem 
Internet geladen werden unter: http://
www.deza.admin.ch/index.php?navID
=92682&langID=6&userhash=5207633
c5049271344efd59d5358bae1

Svenja Groth

Hans-Georg Ehrhart/Mar-
gret Johannsen (Hrsg.), He-
rausforderung Mittelost: 
Übernimmt sich der Westen? 
Baden-Baden (Nomos) 2005.

Sammelbände, die aus einer 
Konferenz höchst unter-
schiedlicher Teilnehmer ent-
stehen, sind selten besonders 
lesenswert. Dieser von Hans-
Georg Ehrhart und Margret 
Johannsen – beide Wissen-
schaftler am Institut für Frie-
densforschung und Sicher-
heitspolitik an der Universität 
Hamburg (IFSH) – herausge-

gebene Band mit der hochak-
tuellen Frage »Herausforde-
rung Mittelost: Übernimmt 
sich der Westen?« ist eine 
Ausnahme; nicht nur wegen 
seiner Aktualität und Brisanz, 
sondern auch aufgrund der 
kontroversen Beträge. Die 
Autoren und Autorinnen nä-
hern sich der provokanten 
Fragestellung aus unterschied-
lichen Blickwinkeln. Dabei 
ist der jeweilige Blickwinkel 
nicht unbedingt am fach-
spezifi schen Hintergrund der 
Autoren und Autorinnen er-
kennbar, sondern eher an der 
Nähe oder Distanz zu offi zi-

ellen Interpretationen dieses 
Konzeptes, sei es von Seiten 
der EU-Kommission oder der 
gegenwärtigen US-Regierung, 
die ja letztendlich die Urhe-
berin der »Broader-Middle-
East-Initiative« (BMEI) ist. Die 
Annäherung an die Beant-
wortung der Leitfrage »Über-
nimmt sich der Westen?« ist 
in drei Themenkomplexe ge-
gliedert: 

1. Herausforderungen für 
den Westen: Wie stellt sich 
der Westen insgesamt den 
neuen Herausforderungen 
der Region Mittelost?

2. NATO und EU: Welche 
unterschiedlichen / ar-
beitsteiligen Konzepte 
und Strategien verfolgen 
NATO und EU?

3. sowie schließlich der Ab-
schnitt »Mittelost«, der 
sich mit Analysen ein-
zelner Länder der Region 
befasst. Den Abschluss 
bilden höchst lesens- und 
überlegenswerte Thesen, 
Optionen und Empfeh-
lungen über den Umgang 
mit dieser diffi zilen und 
komplexen Herausforde-
rung.
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1. Begriffsverwirrung: Welche 
Staaten gehören zum »Grea-
ter« oder »Broader Middle 
East«?

Vorausgeschickt sei, dass 
über die exakte geogra-
phische Eingrenzung des Be-
griffes »Broader Middle East« 
(BME) offensichtlich keine 
einheitliche Meinung unter 
den verschiedenen Autoren 
des Sammelbandes herrscht. 
Dies in Rechnung stellend, 
weisen die Herausgeber in ih-
rer kurzen Einleitung darauf 
hin, dass unterschiedlichen 
Defi nitionen des Begriffs un-
terschiedlichen Interessen 
in der Region entsprechen 
(11). So besteht der Mittlere 
Osten für Dietrich Jung (Da-
nish Institute for Internatio-
nal Studies, Kopenhagen) in 
seinem äußerst informativen 
und differenzierten Beitrag 
mit dem provokanten Titel 
»›Let’s Democratize Them‹ 
– Nation-building im ›Broa-
der Middle East‹ als interna-
tionale Herausforderung« 
aus den arabischen Staaten 
Nordafrikas, den Staaten des 
so genannten Fruchtbaren 
Halbmondes Irak, Israel, Jor-
danien, Libanon, Palästina 
und Syrien, der Arabischen 
Halbinsel, Iran, Afghanistan 
und der Türkei. »Broader« 
wird der »Middle East« nach 
dem Zerfall der Sowjetunion 
durch die Staaten Zentralasi-
ens, des Kaukasus sowie des 
Transkaukasus (17). Bruno 
Schoch, Friedensforscher an 
der HSFK Frankfurt, dagegen 
hält sich an die offi zielle US-
Definition: arabische Welt 
plus Iran, Türkei, Israel, Pa-
kistan und Afghanistan (33). 
Die zentralasiatischen Länder 
sowie Kaukasus und Transkau-
kasus rechnet er ausdrücklich 
nicht zu dieser Region, da sie 
im Kampf gegen den Terro-
rismus zu den Verbündeten 
Washingtons zählen. Hier 
unterläuft dem Autor offen-
sichtlich ein Lapsus, sugge-

riert eine derartige Aussage 
doch, dass die übrigen Staaten 
des »Greater/Broader Middle 
East« nicht zu den Verbün-
deten Washingtons zählen. 
August Pradetto, Professor für 
Internationale Politik an der 
Helmut-Schmidt-Universität 
der Bundeswehr in Hamburg, 
umschifft die Klippe der geo-
graphischen Defi nition durch 
seine Beschränkung auf die 
Bilanzierung der US-Politik 
im Mittleren Osten, konkret 
im Irak. Im Gegensatz zu Bru-
no Schoch, der die Demokra-
tisierungsoffensive der Bush-
Regierung im Irak und in der 
gesamten Region des »Broa-
der Middle East« positiv be-
wertet, steht Pradetto der bis-
herigen Bilanz der US-Politik 
im Irak eher skeptisch gegen-
über und sieht in ihr keinerlei 
Anzeichen für eine mögliche 
Demokratisierung der Region. 
Albrecht Schnabel, Friedensfor-
scher aus Bern, weist gleich 
zu Beginn seines Beitrags zum 
Thema »Friedenskonsolidie-
rung und Demokratisierung 
im ›Broader Middle East‹« auf 
die Problematik dieses un-
klar gefassten Begriffs hin: Er 
zieht es vor, von einer »men-
talen Landkarte« zu sprechen, 
die »den Geschehnissen nach 
den Terroranschlägen des 11. 
September 2001 entsprang« 
(63). Er bezeichnet die geogra-
phische Region des »Broader 
Middle East« als eine Region, 
»die sich durch Konfl ikt, Ge-
walt und Unterdrückung im-
mer weiter von der globalen 
politischen – und vor allem 
wirtschaftlichen – Integra-
tion abzukoppeln scheint« 
(63). Als einziger Autor dieses 
ersten Themenkomplexes 
nennt er das hohe Ausmaß 
menschlichen Leids in der 
Region, »erzeugt durch intern 
und extern verursachte oder 
unterstützte Gewalt und In-
stabilität.« (ebd.). Für Schna-
bel geht es nicht darum, »ob 
Demokratie eine Vorausset-
zung für Frieden und Ge-

rechtigkeit im Mittleren Os-
ten ist, sondern welcher Weg 
gewählt werden sollte, um 
jeder einzelnen Gesellschaft 
zu einem partizipativen und 
verantwortlichen politischen 
System zu verhelfen.« (65). 
Für ihn beginnt »effektive 
Terrorismusbekämpfung mit 
einer gründlichen Ausein-
andersetzung mit der poli-
tischen Kultur der fraglichen 
Bevölkerung« (ebd.). 

2. NATO und EU

Ebenso wie den Autoren des 
ersten Themenkomplexes er-
geht es auch denen des zwei-
ten, die sich mit der Rolle von 
NATO und EU in der Region 
beschäftigen, auch bei ihnen 
herrscht Unklarheit bzw. le-
gen sie unterschiedliche De-
finitionen über die Region 
des »Broader Middle East« 
zugrunde. Thomas Papenroth 
von der Stiftung Wissenschaft 
und Politik in Berlin unter-
sucht die geostrategische 
Bedeutung des Mittelmeeres 
für die NATO und betont 
das Bemühen der USA, die 
NATO in ihr »Greater Middle 
East-Konzept« einzubinden, 
schätzt die Erfolgsaussichten 
dieses Vorhabens jedoch eher 
gering ein, da die Strategien 
von EU und USA in der Re-
gion in Bezug auf die NATO 
zu unterschiedlich seien (94). 
Svenja Sinjen und Johannes 
Varwick, beide vom Institut 
für Politische Wissenschaft 
der Universität Kiel, kom-
men zu ähnlichen Schluss-
folgerungen über die »Mög-
lichkeiten und Grenzen einer 
transatlantischen Strategie« 
für die Region. Ihr Resümee 
lautet: »Der ›Verteidigungs- 
und Partnerschaftsansatz‹ der 
NATO und der ganzheitliche 
Partnerschaftsansatz der EU 
können sich im besten Fall 
ergänzen, im schlechtesten 
Fall würde er Diktaturen ei-
nen Ansatzpunkt bieten, bei-
de Organisationen gegenei-

nander auszuspielen.« (114). 
Dass die Demokratisierung 
der arabischen Welt durch 
den Westen ein »sperriges« 
Unterfangen ist, unterstrei-
chen beispielhaft die beiden 
Beiträge von Annette Jüne-
mann und Isabel Schäfer zur 
EU-Mittelmeerpolitik und zur 
neuen europäischen Nach-
barschaftspolitik. Annette 
Jünemann, Professorin für 
Internationale Politik an der 
Helmut-Schmidt-Universität 
der Bundeswehr Hamburg, 
stellt vor allem die Binnen-
perspektive der betreffenden 
Staaten der Region dar und 
betont das in vielen Bereichen 
herrschende Misstrauen der 
Bevölkerung gegenüber west-
lichen Demokratisierungsver-
sprechen. Isabel Schäfer vom 
Otto Suhr-Institut der FU Ber-
lin ist optimistischer in Bezug 
auf die Möglichkeiten der EU, 
»Reformen von innen« in den 
betreffenden Ländern der Re-
gion durchzusetzen. 

3. Länderanalysen: Palästina 
– Afghanistan – Irak – Iran

Eher skeptisch beurteilt Mar-
gret Johannsen die Erfolgsaus-
sichten eines neuen Anlaufs 
zur Lösung des Palästina-Kon-
fl ikts unter dem neuen Präsi-
denten Abbas. Auch er hat 
mit den Widrigkeiten der Be-
satzung zu kämpfen, was die 
Durchsetzung einer funktio-
nierenden Demokratie eher 
behindert als fördert. Solan-
ge die USA aber den Kern des 
Problems in der fehlenden 
Demokratisierung der PA und 
nicht in der Fortdauer der is-
raelischen Besatzung sehen, 
sind die Erfolgsaussichten 
einer Umsetzung des ehr-
geizigen Demokratisierungs-
projekts der »Greater Middle 
East-Initiative« eher gering 
zu veranschlagen. Auch die 
EU kann fehlendes US-En-
gagement nicht ersetzen, zu 
komplex und zu eng sind die 
Bindungen Israels an die USA. 
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Dies gilt im Übrigen auch für 
die Reformbestrebungen der 
Nachbarstaaten, die ebenfalls 
eng mit dem weiteren Verlauf 
des Israel-Palästina-Konfl ikts 
verzahnt sind. 

Martin Beck vom Deutschen 
Orient-Institut Hamburg gibt 
einen historischen Abriss der 
Entwicklung der außenpoli-
tischen Ansätze von USA und 
EU gegenüber dem Nahen 
Osten. Mit Ausnahme der 
1990er Jahre – des Oslo-Frie-
densprozesses – überwogen 
die Divergenzen in Sicht- und 
Herangehensweise an das 
Nahost-Problem zwischen 
USA und EU. Daran hat sich 
bis heute wenig geändert, 
von einer transatlantischen 
Perspektive zur Lösung des 
Konflikts kann noch keine 
Rede sein, zu unterschiedlich 
sind die strategischen und 
politischen Interessen beider 
Akteure in der Region.

Der theoretisch wohl an-
spruchsvollste  Beitrag 
stammt von Boris Wilke von 
der SWP. Er problematisiert 
am Beispiel Afghanistan das 
»Broader Middle East«-Kon-
zept insgesamt, das er eher 
als »strategisches Dispositiv, 
den Ursachen des 11. Sep-
tember 2001 beizukommen« 
(182) sieht denn als entwick-
lungspolitisches Programm, 
dessen Ziel die Demokrati-
sierung der gesamten Region 
ist. Auch er sieht Divergenzen 
zwischen US-amerikanischen 
und europäischen Problemlö-
sungsansätzen. Während die 
USA zumindest auf der ver-
balen Ebene demokratiethe-
oretische Begründungen ins 
Zentrum ihrer strategischen 
Rechtfertigung stellten, seien 
die Europäer wesentlich be-
scheidener und setzten auf 
die mögliche Übertragbarkeit 
des KSZE-Prozesses auf die Re-
gion. Treffend benennt Wilke 
das Paradox, das die Euro-
päer sich mit ihrer Strategie 
einhandeln: Sie verlangten 

ausgerechnet von jenen Re-
gierungen die Unterstützung 
für ihre Reformen, wohl wis-
send, dass diese letztlich die 
Opfer dieser Reformen sein 
werden (185). Wilke plädiert 
dafür, den »Wiederaufbau 
Afghanistans als Teil der 
Krise der Dritten Welt, und 
nicht der ›islamischen‹ oder 
gar ›arabischen‹«(193) zu be-
greifen. Die internationale 
Staatengemeinschaft sollte 
das Verhältnis zwischen Af-
ghanistan und seinen Nach-
barstaaten als »elementaren 
Bestandteil des Post-Confl ict 
Peace-Building« begreifen. 
Für einen derartigen Ansatz 
ist eine Übertragbarkeit der 
spezifischen Kräfteverhält-
nisse in der Mittelmeerregion 
ungeeignet, die westlichen 
Alliierten und die NATO in 
Afghanistan müssten viel-
mehr für Südasien eine urei-
gene Nachbarschaftspolitik 
entwickeln (194).

Florian Kühn von der Helmut-
Schmidt-Universität der Bun-
deswehr in Hamburg konzen-
triert seinen Beitrag auf die 
gravierenden inneren Pro-
bleme Afghanistans, die eine 
politische und ökonomische 
Konsolidierung des Landes 
ohne Hilfe von außen na-
hezu unmöglich erscheinen 
ließen. Die Verabschiedung 
einer demokratischen Verfas-
sung sowie die Durchführung 
von Präsidentschaftswahlen 
änderten wenig an den nach 
wie vor ungelösten Proble-
men des Landes, zu denen 
an erster Stelle die regionale 
Dominanz der Warlords, die 
Drogenökonomie und die 
Terrorismusbekämpfung zäh-
len. Auch er beurteilt die Er-
folgsaussichten der »Broader 
Middle East Initiative« eher 
skeptisch, da sie die für Af-
ghanistan wichtige Festigung 
des Zentralstaates zu wenig 
berücksichtige. Ausdrücklich 
warnt er vor der Gefahr einer 
»Ermüdung des Willens« der 

internationalen Staatenge-
meinschaft, den Stabilisie-
rungsprozess Afghanistans 
militärisch abzusichern und 
betont die Notwendigkeit 
einer engeren Verknüpfung 
mit politisch-diplomatischem 
Vorgehen.

Andrä Gärber, Friedrich-Ebert-
Stiftung Berlin, konkretisiert 
die BMEI auf eine mögliche 
Lösung der »Problemfälle« 
Irak und Iran. Ebenso wie die 
die Mehrheit der Autoren des 
Sammelbandes sieht er die 
Überwindung der zentralen 
Entwicklungs- und Demo-
kratiedefi zite in der Region 
als langfristige Aufgabe an, 
die in erster Linie von den 
betreffenden Gesellschaften 
selbst in Angriff genommen 
werden muss. Die externen 
Akteure können und sollen 
diesen Prozess nach Kräften 
unterstützen, eine wirkungs-
volle Unterstützung wäre 
insbesondere möglich durch 
einen »Schulterschluss« von 
USA und EU. Gradmesser für 
seine Glaubwürdigkeit blei-
be allerdings die Lösung der 
zentralen regionalen Kon-
fl ikte – an erster Stelle der is-
raelisch-palästinensische und 
der Irak-Konfl ikt – sowie ein 
einheitliches Konzept für den 
Umgang mit dem politischen 
Islam (233). 

Oliver Meier vom IFSH unter-
sucht den Konfl ikt um das 
iranische Nuklearprogramm, 
dessen Lösung besonders 
schwierig erscheint, weil er 
»im Schnittpunkt ambiva-
lenter innenpolitischer Fak-
toren, unscharfer rechtlicher 
Rahmenbedingungen und 
eines dynamischen sicher-
heitspolitischen Umfeldes 
liegt.« (235) Kurzfristig plä-
diert er für eine Strategie der 
Eskalationsverhütung, die 
das Vertrauen der internati-
onalen Gemeinschaft in die 
friedlichen Absichten des 
iranischen Atomprogramms 
(wieder) herstellt, glaubwür-

dige Garantien schafft, dass 
ein militärischer Missbrauch 
des iranischen Atompro-
gramms auf absehbare Zeit 
ausgeschlossen bleibt sowie 
dem Iran Anreize bietet, eine 
solche Lösung zu akzeptieren 
(245). Langfristig erfordert 
die Lösung des Problems zu-
mindest eine Abschwächung 
der zentralen Konfl ikte in der 
Region, insbesondere eine 
Verständigung mit der ent-
scheidenden Nuklearmacht 
in der Region, mit Israel. Ziel 
müsse auf jeden Fall die Ver-
hinderung eines Missbrauchs 
kernwaffenfähigen Materials 
für militärische Zwecke sein 
(247).

In ihren Thesen, Optionen 
und Empfehlungen am 
Schluss des Sammelbandes 
präzisieren die Herausge-
ber Ehrhart und Johannsen 
noch einmal die Region des 
BME und stellen klar, dass 
sie die Mitgliedstaaten der 
Arabischen Liga sowie Af-
ghanistan und den Iran um-
fasse. Pakistan, Israel und die 
Türkei, die in der ursprüng-
lichen BMEI Washingtons 
mit genannt wurden, sind 
auf Drängen der EU wieder 
herausgenommen worden 
(252). Ob dadurch die Beden-
ken gegenüber den unter-
schiedlichen Problematiken 
der einzelnen Konflikte in 
der Region ausgeräumt sind, 
bleibt allerdings offen. Im 
Unterschied zur offiziellen 
Diktion der BMEI begreifen 
die Herausgeber die Krise der 
Region als »Teil der allgemei-
nen Modernisierungskrise 
der Dritten Welt im Zeital-
ter der Globalisierung« und 
ausdrücklich nicht begrenzt 
auf die arabische oder gar is-
lamische Welt (253). Die He-
rausforderung, die sich der 
Westen gestellt habe, könne 
nur vor dem Hintergrund der 
kulturellen, ökonomischen, 
sozialen und politischen Be-
sonderheiten des regionalen 
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Staatenbildungsprozesses ent-
schieden werden. Von daher 
entscheide sich die Leitfrage 
des Sammelbandes – »Heraus-
forderung Mittelost – Über-
nimmt sich der Westen?« 
nicht allein in Washington 
oder Brüssel, sondern ebenso 
in Kairo, Riad und anderen 
Metropolen der Region.

Ulrike Borchardt

Johannes Harnischfeger, 
Demokratisierung und isla-
misches Recht – Der Scharia-
Konfl ikt in Nigeria, Frankfurt/ 
New York (Campus Verlag) 
2005. 

Wenn Sie eine Frau sind, 
stellen Sie sich vor, dass Sie 
wegen einer außerehelichen 
Liebschaft gesteinigt werden. 
Wenn Sie ein Mann sind, 
stellen Sie sich vor, dass Sie 
unzählige Ehefrauen haben, 
darunter auch Minderjäh-
rige, und darüber hinaus 
noch beliebig viele uneheli-
che Kinder zeugen können. 
Die Frau läuft jedoch Gefahr 
wegen Unzucht verurteilt zu 
werden.

Sie können sich das nicht 
vorstellen? Willkommen im 
Nigeria des 21. Jahrhunderts. 
Johannes Harnischfeger be-
schreibt in seinem Buch 
»Demokratisierung und is-
lamisches Recht – Der Scha-
ria-Konfl ikt in Nigeria« auf 
eindrucksvolle Weise die Ursa-
chen und Konsequenzen der 
Scharia-Kampagne in Nigeria. 
Mit dem Übergang zur Demo-
kratie im Jahr 1999 führten 
die zwölf Bundesstaaten im 
Norden die Scharia-Gesetze 
ein und legitimierten damit 
die beschriebenen Praktiken. 
Sie pochten auf ihr neuerwor-
benes Recht auf Selbstbestim-

mung und verwarfen die Kri-
tik der christlichen Igbo und 
Yoruba im Süden des Landes, 
die wiederholt auf die Men-
schenrechtsverletzungen hin-
wiesen, die in der Scharia-Ge-
setzgebung verankert sind. 

Bereits in der Einleitung erklärt 
Harnischfeger die Grundzüge 
des Konfl ikts. Das zweite Ka-
pitel »Religiöse und ethnische 
Vorherrschaft« beschäftigt 
sich mit der Geschichte der 
Scharia-Gesetze, vom Kalifat 
von Sokoto, welches bis heute 
als goldenes Zeitalter verherr-
licht wird, über das Koloni-
alsystem, das die Scharia-Ge-
setzgebung als Stütze für seine 
Macht benutzte, bis hin zur 
Unabhängigkeit. Im dritten 
Kapitel »Das Ende des säku-
laren Staates« beschreibt Har-
nischfeger die Islamisierung 
aller Lebensbereiche, auch 
die von Nicht-Muslimen. 
Der Rückzug des Militärs aus 
dem politischen Leben und 
die Zurückweisung westlicher 
Gedankenmodelle spielen da-
bei eine entscheidende Rolle. 
Der Gedanke der Trennung 
von Staat und Religion ist 
dem Islam fremd. Im Gegen-
teil, die Existenzberechtigung 
des Staates lässt sich nicht aus 
dem Schutz seiner Bürger he-
raus ableiten, sondern stützt 
sich auf die Durchsetzung is-
lamischer Gebote. Um dieses 
Ziel zu verwirklichen, benöti-
gen Muslime jedoch die Kon-
trolle über den Staatsapparat, 
was sie wiederum in Konfl ikt 
mit Andersgläubigen bringt. 
Der Ruf nach Säkularisierung 
wird oftmals als weiterer west-
licher Versuch verstanden, 
den Islam zu schwächen 

So ist das vierte Kapitel dann 
auch der »Scharia als Mittel 
politischer Erpressung« gewid-
met. Hier tritt eine Besonder-
heit Nigerias hervor: Obwohl 
der Norden überwiegend 
muslimisch ist und der Süden 
überwiegend christlich, gibt 
es viel christliche Igbo oder 

Yoruba, die sich im Norden 
als Händler niedergelassen ha-
ben und dort besonders stark 
unter den Repressionen der 
Scharia-Gesetzgebung leiden. 
Vice versa werden Muslime 
somit ständig mit den Frei-
heiten der anderen Religion, 
insbesondere was die Rechte 
der Frauen betrifft, konfron-
tiert, da »Ungläubige«, also 
Christen und Juden, nicht 
der Scharia-Gesetzgebung 
unterstehen. Dadurch wird 
es für muslimische Geistli-
che besonders schwierig, die 
strengen Regeln der Scharia 
durchzusetzen, denn warum 
sollten »Ungläubige« milder 
bestraft werden als Musli-
me? Durch die Migration der 
Religionen in verschiedene 
Teile des Landes werden ihre 
Anhänger oftmals Opfer von 
religiös motivierter Gewalt. 
Kommt es in Zamfara zu ge-
walttätigen Ausschreitungen 
gegen Christen, drohen die 
Igbo im Süden des Landes der 
dort ansässigen muslimischen 
Bevölkerung mit Vergeltung. 

Aber die Scharia-Kampagne 
richtet sich nicht nur gegen 
das Christentum, sondern 
versteht sich vielmehr als Ge-
genmodell zu einer als sitten-
los und gottlos empfundenen 
westlichen Gesellschaft. So ist 
das fünfte Kapitel dann auch 
mit dem Titel überschrieben: 
»Scharia als Gegenmodell zu 
Demokratien«. Das ehema-
lige Vorbild einer westlichen 
Demokratie ist nach Ansicht 
vieler Muslime gescheitert. 
Korruption, Verbrechen und 
der allgemeine Sittenverfall 
sind folglich Anzeichen dieses 
Prozesses. Das Vakuum, das 
der Zerfall der staatlichen In-
stitutionen hinterlassen hat, 
soll nun durch die strikte An-
wendung der Scharia-Gesetze 
gefüllt werden. Damit verbin-
det sich auch die Hoffnung 
auf ein besseres Leben, in der 
die Reichen aus Angst vor den 
göttlichen Gesetzen zu einem 

frommen Lebensstil zurück-
fi nden und ihren Reichtum 
in gerechter Form mit den 
Armen teilen.

Natürlich gibt es auch Kritik 
von Muslimen an der wort-
genauen Auslegung der Scha-
ria-Gesetze und den Versuch, 
diese zu reformieren. Mit den 
verschiedenen Kontroversen 
über die Scharia beschäftigt 
sich das sechste Kapitel. Hier-
bei wird deutlich, dass mus-
limische Scharia-Kritiker im-
mer wieder mit dem Vorwurf 
konfrontiert werden, sie seien 
keine wahren Muslime, da sie 
viel zu sehr mit den liberalen 
Ideen westlichen Gedanken-
gutes liebäugeln. Der Koran 
erlaubt angeblich keine an-
dere Auslegung als die wortge-
naue und besitzt unendliche 
Gültigkeit. Dadurch wird die 
Möglichkeit einer westlichen 
Intervention in den Kon-
fl ikt, wie sie im siebten Ka-
pitel untersucht wird, stark 
eingeschränkt, denn jede 
weitere Einmischung würde 
von Muslimen als Angriff auf 
ihre Religion verstanden und 
die Fronten nur noch mehr 
verhärten. So stellt sich der 
Autor dann am Ende auch 
die berechtigte Frage, ob der 
Westen überhaupt Interesse 
daran haben kann, eine Ver-
mittlerrolle einzunehmen, in 
der es letzten Endes darum 
geht, heilige Texte, die zur 
Diskriminierung von Frauen 
und »Ungläubigen« aufrufen, 
als Rechtsgrundlage anzuer-
kennen. Eine Antwort auf die 
grundlegende Frage, wie denn 
mit diesem Konfl ikt umzuge-
hen sei, gibt Harnischfeger 
allerdings nicht. Das Buch 
ist gerade deshalb so empfeh-
lenswert, weil es eben nicht 
ein fertiges Lösungsschema 
präsentiert, sondern die Per-
spektiven und Motivations-
grundlagen der einzelnen 
Akteure im Scharia-Konfl ikt 
darstellt.

Alexandra Sterz
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Klaus Schlichte, Der Staat in 
der Weltgesellschaft – Poli-
tische Herrschaft in Asien, 
Afrika und Lateinamerika, 
Frankfurt/New York (Cam-
pus) 2005.

Der Berliner Politikwissen-
schaftler Klaus Schlichte wagt 
mit diesem Buch mehr als ei-
nen Blick über die in der Dis-
ziplin übliche Selbstbeschrän-
kung auf Staaten westlicher 
Prägung hinaus. Anders als 
auch in der praktischen Poli-
tik meist implizit angenom-
men, sind die Staaten in der 
Mehrzahl nicht europäisch 
organisiert und institutionali-
siert. Um Herrschaft, eine der 
zentralen Kategorien, wirklich 
erfassen zu können, muss sie 
im Zusammenspiel mit ihrem 
»Milieu« analysiert werden. 
Es ist also zu fragen, welche 
Parameter Herrschaft ermög-
lichen, von welchen Kriterien 
sie abhängt und wie ihre Aus-
wirkungen sind. Interessant ist 
hierbei die geschichtliche In-
teraktion europäischer Staat-
lichkeit mit anderen Formen 
der Vergesellschaftung: Durch 
die europäische Expansion im 
Kolonialismus begann sich 
ein Zusammenhang zwischen 
vormals geschiedenen Gesell-
schaften herauszubilden, in 
dem ältere Formen verändert, 
aufgelöst oder integriert und 
in der Folge Teil der Weltge-
sellschaft wurden, innerhalb 
derer sie zwar weiterhin als 
Einzelphänomene erkennbar 
bleiben, darin jedoch einen 
Gesamtzusammenhang dar-
stellen. 

Herrschaft erscheint als eine 
institutionalisierte Ausprä-
gung der Macht, die gesell-
schaftlich verankert ist und 
sich über die Zeit wandelt, 
also historisch ist. Unter Be-
zugnahme auf soziologische 
Begriffe, insbesondere We-
bers Machttheorien, aber 
auch Elias, Bourdieu und 
Foucault destilliert Schlichte 

ein begriffl iches Instrumen-
tarium heraus, mit dem das 
Spannungsfeld zwischen 
Macht und Herrschaft erkun-
det werden kann. Innerhalb 
von Staatlichkeit fi nden bei-
de Phänomene ihre Struktur, 
wobei das Spannungsfeld 
zwischen dem abstrakten Ide-
al von Staatlichkeit und der 
sozialen Praxis, die nicht alle 
Aspekte des Ideals voll aus-
prägt, bestehen bleibt. Um 
Politik nun analysieren zu 
können, sind diese Kategorien 
insofern geeignet, als sie die 
Dynamik von Staatlichkeit 
erfassen können. Staatlich-
keit als Ideal und zugleich als 
Praktik beinhaltet Wechsel-
wirkungen zwischen der Ne-
gation und Anerkennung des 
Staates und dessen Versuch, 
dem Ideal fl ächendeckender 
und schichtenübergreifen-
der Herrschaft nahezukom-
men. Wenn man den Staat 
mit Schlichte als Machtfeld 
versteht, dessen Grenzen 
auch durch Gewalt festgelegt 
werden, dann kann man die 
darin enthaltene Dynamik 
zwischen gesellschaftlichen 
Akteuren und der Vorstel-
lung, wie der Staat sein solle, 
besser begreifen.

Für den Staat in der Dritten 
Welt gilt nunmehr, dass er 
sich an einem aus Europa 
exportierten Ideal abarbeiten 
muss, während gleichzei-
tig soziale Prozesse, die ihre 
Wurzeln in älteren sozialen 
Zusammenhängen haben, 
integriert werden müssen. 
Dabei muss der Umgang mit 
der Gewalt neu verhandelt 
werden, denn: »Die Mono-
polisierung des legitimen 
Gewaltgebrauchs ist wohl das 
unumstrittene Kernmerkmal 
moderner Staatlichkeit. Die 
Apparate des Staates sichern 
den inneren und den äußeren 
Frieden, und diese basale Ord-
nung ist zugleich Bedingung 
der Möglichkeit jeder weiteren 
politischen Gestaltung durch 

den Staat. Die Gewalt ist im 
doppelten Sinne der Grund 
des Staates« (S. 126/127). So 
lassen sich Kriege sowohl auf 
Modernisierungsdynamiken, 
die durch kapitalistische 
Durchdringung von Gesell-
schaftsteilen hervorgerufen 
werden, als auch auf Eingriffe 
von Staaten in traditionelle 
Herrschaftszusammenhänge 
zurückführen, wenn dadurch 
staatliche Suprematie her-
gestellt werden soll. Parallel 
dazu ist eine Internationali-
sierung von Herrschaft zu be-
obachten, die gleichwohl dem 
abstrakten Ideal des Staates 
weiter verpfl ichtet bleibt: Dass 
bei internationalen Interven-
tionen die Souveränität rheto-
risch besonders gern bemüht 
wird, ist dafür ebenso Anzei-
chen wie der rasche (Wieder-) 
Aufbau staatlicher Agenturen 
nach Interventionen (S. 179). 
Für die Finanzierung von 
Staatlichkeit gilt analog, dass 
die klassische Steuer als Finan-
zierungsgrundlage aufgrund 
mangelnder Kapazitäten 
zu ihrer Abschöpfung von 
nur geringer Bedeutung ist, 
gleichzeitig die informellen 
Wege, auf den Weltmärkten 
zum Teil hohe Gewinne zu 
erzielen, wachsenden Einfl uss 
gewinnen. Dies führt dazu, 
dass Schattenökonomien den 
Staat transzendieren und so 
seine Herrschaftsansprüche 
untergraben, dabei aber durch 
die informelle Besteuerung – 
Korruption – gleichwohl das 
beschriebene Ideal von Staat-
lichkeit reproduzieren.

Im stärksten Kapitel des 
Bandes zur »Semantik des 
Staates« beleuchtet Schlich-
te die Zusammenhänge zwi-
schen Macht und Herrschaft, 
wobei letztere ihre Vorausset-
zung in einem Mindestmaß 
an staatlicher Autonomie 
fi ndet; diese ist jedoch daran 
gebunden, dass der Staat aus-
reichende Legitimität erlangt 
hat, um Rückwirkungen auf 

das soziale Leben vollziehen 
zu können. Wiederum unter 
Rückgriff auf soziologische 
Theorien zeigt sich dabei, dass 
das Ideal von Staatlichkeit 
zwar hinsichtlich Bürokrati-
sierung, Verfahrensregeln und 
kodifi zierter Normen für eu-
ropäische Staaten weitgehend 
gilt, die Durchdringung des 
Sozialen in der Dritten Welt 
aber gering ist. Symbolische, 
traditionelle Strukturen der 
Interaktion zwischen Bevöl-
kerung und Staat weisen eine 
hohe Dauerhaftigkeit auf und 
mindern so die Legitimität 
des Staates, der einen exklusi-
ven Alleinregelungsanspruch 
nicht durchsetzen kann. 
Damit er dennoch nicht als 
nurmehr ›einer unter vielen‹ 
Akteuren gilt, kommen My-
then und Narrative ins Spiel, 
religiöse Begründungen (die 
jedoch Säkularisierungsten-
denzen behindern) sowie 
letztlich der Rekurs auf das 
(staatliche) Recht, das frei-
lich gleichfalls mit tradierten 
Normen und Verfahren zur 
Herstellung des (Rechts-)Frie-
dens konkurrieren muss. 
Zwar sei eine Entwicklung 
zu beobachten, dass staatli-
che Rechtsnormen nach und 
nach verankert würden, die 
freilich durch die Internati-
onalisierung der Politik und 
der Ideen behindert werde: 
»In dem Maße, in dem diese 
Entwicklung als erzwungen 
und oktroyiert wahrgenom-
men und empfunden wird, 
gehen die Gewinne an legal-
rationaler Herrschaft wieder 
verloren« (S. 261).

In der Zusammenschau be-
legt Schlichte, dass auch die 
oberfl ächlich gegen den Staat 
gerichteten Dynamiken, wie 
Privatisierung von Sicherheit 
und Produktivvermögen, 
durch das ständige Zitat der 
Ideale von Staatlichkeit der 
Idee des Staates selbst letzt-
lich nichts anhaben können. 
Gerade die Struktur des in-

216   |   S+F (24. Jg.)  4/2006

B E S P R E C H U N G E N

SuF_04_06_Inhalt.indd   Abs1:216SuF_04_06_Inhalt.indd   Abs1:216 05.02.2007   11:22:12 Uhr05.02.2007   11:22:12 Uhr

https://doi.org/10.5771/0175-274x-2006-4-212 - Generiert durch IP 216.73.216.215, am 25.06.2026, 22:14:02. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0175-274x-2006-4-212


ternationalen Systems, in 
dem Staaten die Hauptrolle 
spielen, garantiert dem Staat 
zumindest auf dieser Bühne 
einen unumstrittenen Auf-
tritt. Dennoch wird der Staat 
im internationalen Umfeld 
zum Machtfeld, in dem sich 
auch Einfl ussträger aus inter-
nationalen Organisationen, 
Investoren und Sicherheits-
produzenten tummeln. Diese 
setzen Rationalität staatlichen 
Handelns voraus, stehen aber 
stattdessen der überwiegend 
personalisierten Herrschaft in 
den Staaten der Dritten Welt 
gegenüber; aus dieser Fehlper-
zeption ergibt sich eine Ni-
sche, in der ihre Werte nicht 
mehr durchsetzbar sind. 

Klaus Schlichte, Leiter der 
Forschungsgruppe »Mikro-
politik bewaffneter Gruppen« 
an der Humboldt-Universität 
zu Berlin, beleuchtet aus ei-
ner theoretisch wie empirisch 
eingebetteten Sicht heraus, 
warum der Staat im globalen 
Maßstab eine so wichtige wie 
fehleingeschätzte Rolle spielt. 
Sein Buch ist deshalb so er-
kenntnisbringend und für 
die Analyse brauchbar, weil 
es belegt, wie die Annahme, 
durch Liberalisierung und 
wirtschaftliche Kooperation 
notwendigerweise funktions-
fähige Staatlichkeit zu för-
dern, zu kurz greift. Der Staat 
in der Weltgesellschaft ist 
nämlich Mitkonkurrent um 
Macht, nicht deren Eigner.

Florian P. Kühn

Olaf Ihlau, Weltmacht Indien 
– Die neue Herausforderung 
des Westens, München, (Sied-
lerverlag) 2006.

Indien, das Land der unglaub-
lichen Weltrekorde und grau-
samen Horrormärchen. Die 
größte Nation der Erde mit 
1,46 Milliarden Menschen 
erzielte in den letzten Jahren 

traumhafte Wachstumsraten, 
errichtete in Bangalore das 
erste indische Silicon Valley 
und erreichte die Weltspitze 
in der Informationstechno-
logie. In den Wolkenkratzern 
der IT Branche fanden Hun-
derttausende eine Anstellung 
und ein Leben in relativem 
Wohlstand. Zur selben Zeit 
fristen nach wie vor 18 % 
der Bevölkerung ein jäm-
merliches Dasein als Unbe-
rührbare – die so genannten 
Parias. Sie verrichten nur die 
niedrigsten Arbeiten, sind in 
der Mehrzahl Analphabeten 
und führen oftmals ein Leben 
als Leibeigene in einem grau-
samen System der Feudal-
herrschaft, das man in Euro-
pa aus dem Mittelalter kennt. 
Während amerikanische und 
europäische Patienten sich in 
Massen in Indien preiswerten 
und qualitativ hochwertigen 
medizinischen Behandlungen 
unterziehen, gibt es beispiels-
weise für hunderttausende 
Lepröse im eigenen Land kei-
nerlei soziales Auffangnetz. 

Wie kann Indien diese un-
glaublichen Gegensätze verei-
nigen und wie sollte der Rest 
der Welt mit diesem aufstre-
benden Giganten umgehen? 
Diese Fragen stellt sich auch 
Olaf Ihlau in seinem neuen 
Buch. In 14 Kapiteln zeich-
net er ein vielfältiges Bild 
des indischen Subkontinents 
mit all seinen Stärken und 
Schwächen und den daraus 
folgenden Konsequenzen für 
die gesamte Welt.

Eine der größten Stärken, 
aber auch die größte Schwä-
che Indiens liegt Ihlau zu-
folge in der religiösen, eth-
nischen und sozialen Vielfalt. 
Christen, Juden, Muslime, 
Hindus, Parsen, Sikhs und 
viele andere Glaubensge-
meinschaften streiten um 
die religiöse Vorherrschaft. 
Indien beherbergt mit 150 
Millionen Muslimen mehr 
Anhänger des islamischen 

Glaubens als Pakistan. Gleich-
zeitig ist der Hinduismus die 
stärkste Religion im Land. 
Sie unterstützt die Kastenhi-
erarchie, die mit ihren vier 
Hauptkasten und 3000 Un-
terkasten zwar 1949 per Ge-
setz verboten wurde, aber in 
großen Teilen des Landes wei-
terhin praktiziert wird. Ihlau 
bekräftigt die gewagte These, 
dass das indische Kastensys- 
tem mit dem ehemaligen 
Apartheidsystem in Südafrika 
vergleichbar sei. Neben die-
ser religiösen Vielfalt gibt es 
auch noch eine unglaubliche 
Anzahl an verschiedenen 
Ethnien und Stämmen. Dies 
zeigt sich beispielsweise da-
rin, dass die Verfassung 18 
Hauptsprachen und 1600 Di-
alekte sowie 500 angemeldete 
Parteien benennt. Es verwun-
dert nicht, dass diverse Sezes-
sionsbewegungen, vor allem 
im Bundesstaat Bihar, die 
Einheit des indischen Staates 
bedrohen. Hinzu kommt die 
Bedrohung von außen durch 
den Dauerkonfl ikt mit Paki-
stan. Umso erstaunlicher ist 
es, dass Indien nach seiner 
Unabhängigkeit von England 
nicht den Weg einer Entwick-
lungsdiktatur wählte, wie so 
viele andere Entwicklungs-
länder, sondern zur weltweit 
größten Demokratie aufstieg. 

Immer wieder verweist Ihlau 
auf die erstaunliche geschicht-
liche Entwicklung des Subkon-
tinents. Vom Staatsdirigismus 
unter Nehru, der sich an der 
Planwirtschaft Russlands und 
dem kommunistischen China 
von Mao Tse-Tung orientierte, 
über Indira Gandhi, die mit 
ihrem autoritären Gebaren 
die Demokratie erheblich ins 
Wanken brachte, bis hin zu 
dem jetzigen Regierungschef 
Manmohan Singh war es ein 
langer und beschwerlicher 
Weg. Mit dem Zerfall der 
russischen Macht, maroden 
Staatsfi nanzen und einem ge-
ringen Wirtschaftswachstum, 

das die Massen der Arbeitssu-
chenden niemals bewältigen 
konnte, war Indien überreif 
für Reformen. Singh verord-
nete dem Land zu Beginn 
des Jahrhunderts eine Ross-
kur. Die Liberalisierung und 
Privatisierung großer Teile 
der Wirtschaft sowie die all-
gemeine Öffnung des Landes 
hin zum Westen führten 
zum wirtschaftlichen Erfolg. 
Kehrseite des Erfolges ist die 
Massenarmut und die Tatsa-
che, dass weiterhin 70 % der 
Bevölkerung in der Agrarwirt-
schaft tätig sind, wo sie ohne 
irgendein soziales Netz dem 
Monsun und den Launen der 
Landlords ausgeliefert sind. 
Hinzu kommt die katastro-
phale Infrastruktur Indiens: 
Das indische Straßennetz ist 
eines der gefährlichsten der 
Welt; jährlich sind 80.000 Ver-
kehrstote zu beklagen. 

Trotz alldem ist Indien auf 
dem besten Weg eine wirt-
schaftliche, politische und 
militärische Weltmacht zu 
werden, die lange Zeit im 
Schatten der chinesischen 
Erfolgsstory stand, nun aber 
unaufhaltsam die weltpoli-
tische Bühne betritt und das 
internationale Kräfteverhält-
nis gehörig durcheinander 
bringt. Ihlau ist überzeugt 
davon, dass nur ein wirklich 
politisch und wirtschaftlich 
geeintes Europa fi t ist für die-
sen globalen Wettstreit um 
Ressourcen, Arbeitskräfte und 
Absatzmärkte. 

Immer wieder verwendet er 
das Bild des Elefanten. Der in-
dische Elefant ist im Vergleich 
zum Tiger oder Drachen zwar 
langsam und bedächtig, aber 
wenn er einmal anfängt zu 
laufen, ist er nicht mehr auf-
zuhalten. In diesem Sinne lie-
fert das Buch eine gelungene 
Übersicht über die Entwick-
lung Indiens und die damit 
verbundenen Konsequenzen 
für den Rest der Welt. 

Alexandra Sterz
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Helga Baumgarten, Hamas. 
Der politische Islam in Palä-
stina, Kreuzlingen/München 
(Heinrich Hugendubel-Verlag) 
2006.

Ihr Buch »Palästina: Befrei-
ung in den Staat. Die palästi-
nensische Nationalbewegung 
seit 1948« aus dem Jahre 
1991 ist ein Standardwerk. 
Fünfzehn Jahre später hat die 
Politikwissenschaftlerin und 
Nahost-Spezialistin Helga 
Baumgarten, die an der Birzeit 
Universität in Palästina lehrt, 
ihrer Arbeit über die PLO eine 
über die Hamas folgen lassen. 
Und wieder füllt Baumgarten 
eine Lücke, gibt es doch im 
deutschen Sprachraum keine 
vergleichbare Publikation, 
die der verbreiteten Dämoni-
sierung der palästinensischen 
Organisation des politischen 
Islam eine solide Analyse ent-
gegensetzt und daraus über-
zeugende Konsequenzen für 
den Umgang des Westens mit 
den palästinensischen Natio-
nalreligiösen zieht. 

Weit entfernt davon, den ver-
einfachenden Darstellungen 
der Hamas als Organisatorin 
von Selbstmordattentaten, als 
Ansammlung antisemitischer 
Extremisten oder als eifernder 
Islamisten eine ebenso sim-
plifizierende Präsentation 
der Hamas als Partei natio-
nalreligiöser Saubermänner 
entgegen zu setzen, weiß 
sich Baumgarten einem ana-
lytischen Ansatz verpfl ichtet, 
der den politischen Islam in 
den Kontext des Konfl iktes 
zwischen Norden und Süden 
stellt. Aus dieser Verortung 
der Hamas erwächst die ent-
scheidende Differenz zu den 
Dschihadisten des Osama 
Bin Laden, eine Differenz 
von großer politischer Trag-
weite, die gegen den alles 
einebnenden »Krieg gegen 
den Terror« gar nicht genug 
betont werden kann. Baum-
garten nennt Organisationen 

wie die Hamas, die sich auf 
die Muslimbruderschaft be-
rufen, »Legalisten«. Darunter 
versteht sie die gemäßigte 
und zur Integration in die Po-
litik bereite Variante des po-
litischen Islam, wie sie heute 
in Jordanien und in Ägypten 
zu fi nden ist. Was Hamas von 
den dortigen Bewegungen un-
terscheidet, ist ihr eindrucks-
voller Sieg bei den palästinen-
sischen Parlamentswahlen im 
Januar 2006. Erstmals ist im 
Vorderen Orient eine Organi-
sation des politischen Islam 
durch freie Wahlen in Regie-
rungsverantwortung gelangt. 
Grund genug nicht nur für 
Lehrende und Lernende, son-
dern auch und vor allem für 
außenpolitisch Verantwort-
liche, dieses Buch gründlich 
zu lesen.

Baumgarten verfolgt die 
Entstehung der Hamas aus 
der Muslimbruderschaft in 
Ägypten seit 1928 bis zu ih-
rer Gründung zu Beginn der 
palästinensischen Intifada 
1987. Sehr instruktiv sind die 
Beobachtungen zu den Folgen 
der andersartigen politischen 
Bedingungen im Gazastreifen 
und im Westjordanland für 
die Entwicklung der Muslim-
brüder vor der israelischen 
Besatzung 1967, die in deren 
Folge erstmals nach 20 Jahren 
wieder zusammenarbeiten 
konnten. Die Verankerung 
der Hamas vor allem im Ga-
zastreifen wird so auch hi-
storisch nachvollziehbar. Die 
nachfolgenden fünf Kapitel 
sind mit der Entwicklung des 
israelisch-palästinensischen 
Konfl ikts verzahnt. Sie fol-
gen damit einer gewissen 
chronologischen Ordnung, 
setzten aber durch die ge-
wählten Zäsuren wichtige 
Merkpunkte, die in den Ka-
pitelüberschriften prägnant 
zum Ausdruck kommen: 
»Zweistaatenlösung oder is-
lamischer Staat?«, »Israel und 
die Hamas«, »Hamas und der 

Osloer Prozess«, »Von der 
Gewalt zur Politik« und »Die 
Entscheidung zur Teilnahme 
an Wahlen«. Wenngleich 
die Entwicklung der Hamas 
also in den Kontext der is-
raelischen Besatzungspolitik 
gestellt wird, kommen auch 
die innerpalästinensischen 
Dynamiken als Folge der 
Konkurrenz der strategischen 
Diskurse zwischen der PLO 
und der Hamas nicht zu kurz. 
In diesen Kapiteln setzt Ba-
umgarten sich außerdem mit 
einer Reihe wichtiger Fragen 
wie der nach der Dynamik 
der Gewaltzyklen und der 
nach der Verantwortung für 
das Scheitern des Friedens-
prozesses auseinander.

In ihrem Ausblick plädiert 
Baumgarten überzeugend da-
für, dass der Westen Hamas 
als das versteht, was diese Or-
ganisation ist: Eine Antwort 
auf die israelische Besatzung, 
die in die palästinensische 
Politik integriert ist, der mit 
diplomatischer Isolierung 
und fi nanzieller Strangulie-
rung nicht beizukommen ist 
und die als außenpolitischer 
Akteur in die internationa-
le Politik integriert werden 
kann und sollte. Baumgarten 
kann für diese Einschätzung 
gewichtige Stimmen aus Isra-
el und aus der Europäischen 
Union zitieren. Bekanntlich 
haben sich vorerst die Falken 
durchgesetzt, die auf Boykott 
und physische Liquidierung 
setzen. Bleibt zu hoffen, dass 
nach den amerikanischen 
Kongresswahlen in Berlin 
und Brüssel neu gedacht und 
gehandelt wird.

Dass die Autorin in ihrer 
Analyse wie in ihren Emp-
fehlungen nicht einer Ideo-
logie der Wertfreiheit folgt, 
sondern für das Recht der Pa-
lästinenser auf Befreiung von 
Besatzungsherrschaft und 
nationale Selbstbestimmung 
eintritt, sollte der Vollständig-
keit halber hinzugefügt wer-

den. Wie vor fünfzehn Jahren 
in ihrem Buch über die PLO, 
so hat Baumgarten erneut 
einen wichtigen Beitrag zur 
Entdämonisierung wichtiger 
Akteure des palästinensischen 
Befreiungskampfes geleistet. 
Diesem Zweck dient erkenn-
bar auch der Abdruck zwei 
wichtiger Dokumente: Die 
Charta der Islamischen Wi-
derstandsbewegung Hamas, 
übersetzt von Lutz Rogler von 
der Redaktion des Informati-
onsprojekts Naher und Mitt-
lerer Osten (INAMO) und das 
Wahlprogramm für die Kan-
didaten der Hamas-Liste »Ver-
änderung und Reform« bei 
den palästinensischen Parla-
mentswahlen 2006, übersetzt 
von Günther Orth.

Margret Johannsen

Stefan Kirsch (Hrsg.), Inter-
nationale Strafgerichtshöfe, 
Baden-Baden (Nomos Verlag) 
2005.

In der Schriftenreihe Deut-
sche Strafverteidiger e.V. 
liefert Stefan Kirsch dem Le-
ser Beiträge renommierter 
Straf- und Völkerrechtler 
zum Themenkomplex Inter-
nationale Strafgerichtshöfe. 
Darunter sind gemäß dem 
Autor zu subsumieren die 
Internationalen Straftribu-
nale für Ex-Jugoslawien und 
Ruanda (ICTY und ITCR), der 
Internationale Strafgerichts-
hof (ICC) sowie die hybride 
Erscheinungsform der inter-
nationalisierten nationalen 
Gerichtshöfe in Sierra Leone, 
Kambodscha, Osttimor und 
Kosovo. Im Rahmen der Be-
trachtung der historischen 
Entwicklung fi nden auch die 
Internationalen Militärtribu-
nale von Nürnberg und Tokio 
Eingang in den Sammelband. 

218   |   S+F (24. Jg.)  4/2006

B E S P R E C H U N G E N

SuF_04_06_Inhalt.indd   Abs1:218SuF_04_06_Inhalt.indd   Abs1:218 05.02.2007   11:22:13 Uhr05.02.2007   11:22:13 Uhr

https://doi.org/10.5771/0175-274x-2006-4-212 - Generiert durch IP 216.73.216.215, am 25.06.2026, 22:14:02. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0175-274x-2006-4-212


Nach einer Einführung von 
Wolfgang Schomburg in die 
Internationale Strafgerichts-
barkeit folgt eine Analyse des 
Vorverfahrens vor dem Inter-
nationalen Straftribunal für 
das ehemalige Jugoslawien 
von Christina Möllers. Dieser 
Beitrag strukturiert das für 
den unkundigen Leser schwer 
überschaubare Vorverfahren 
und erleichtert somit das 
Verständnis, indem es sach-
dienliche Verknüpfungen 
zu bereits durchgeführten 
Verfahren einbaut und so 
die praktische Bedeutung 
einzelner Verfahrensregeln 
hervorhebt. Auch wenn der 
Text anhand von Beispiels-
fällen in Teilbereichen in die 
Problematik einsteigt, bleibt 
er doch leider auf einer de-
skriptiven Ebene. Nichtsdesto-
weniger bietet er einen guten 
Einblick in das in der Praxis 
sehr relevante Vorverfahren. 
Der Text erläutert zudem 
die zentralen Diskussions-
punkte, die die Schaffung 
des ICTY und seine Daseins-
berechtigung betreffen. Im 
Anschluss folgt ein Beitrag 
von Jan Christoph Nemitz, 
indem sich dieser ausführlich 
mit dem Beweisrecht in der 
Hauptverhandlung vor dem 
Jugoslawientribunal (ICTY) 
beschäftigt. Anschließend 
dokumentiert Steffen Wirth 
das Rechtsmittelverfahren 
des ICTY, ein Verfahren, das 
nicht identisch ist mit den in 
Deutschland existierenden 
Berufungs- und Revisionsver-

fahren, wohl aber Elemente 
beider Verfahren zusammen-
führt. Er erläutert hierbei zu-
nächst den Zweck dieses Ver-
fahrens, um im Anschluss in 
einer systematischen Ablauf-
beschreibung Einzelheiten 
des Verfahrens genauer zu 
erläutern.

Dem folgend enthält der 
Sammelband Beiträge von 
Christian Rohde und Niko-
laus Toufar zur Stellung und 
Aufgabe der Gerichtskanzlei 
unter besonderer Berücksich-
tigung der Verteidigerschaft, 
und von Peter Robinson zu 
den Vorraussetzungen der 
Zulassung als Anwalt und 
dessen Arbeitsfeld in Ver-
fahren vor einem Internati-
onalen Strafgericht. Im An-
schluss folgt ein Beitrag von 
Wolfgang Schomburg zum 
Thema Zusammenarbeit mit 
den Internationalen Strafge-
richtshöfen. Hierin erläutert 
der Autor eines der Grund-
erfordernisse der internatio-
nalen Strafverfolgung. Nur 
bei einer engen Kooperation 
zwischen Gericht und Staa-
ten lassen sich Verfahren von 
derartigem Ausmaß realisie-
ren. Die Gerichte, sei es ICTY, 
ICTR oder ICC, sind auf die 
Staaten in vielfacher Weise 
angewiesen. Das Zusammen-
führen von Beweisen und 
Zeugenaussagen, die Inhaf-
tierung der Verdächtigen und 
Verurteilten und nicht zuletzt 
die Bereitstellung fi nanzieller 
Mittel erfordern ein hohes 
Maß an staatlicher Beteili-

gung am Prozess. Dies gilt 
insbesondere, wie Wolfgang 
Schomburg zutreffend fest-
stellt, für den ICC, dem man-
gels direkter Verknüpfung 
mit einer Resolution des UN-
Sicherheitsrats kein Zwangs-
apparat den Rücken stärkt. 
So äußert der Autor abschlie-
ßend die Hoffnung, dass sich 
die Staaten auch weiterhin 
ihrer Verantwortung bewusst 
sein werden, um das Projekt 
ICC erfolgreich fortführen zu 
können. 

Nachfolgend liefert Kai 
Ambos einen detaillierten 
Überblick über ausgewählte 
Aspekte der völkerstrafrecht-
lichen Kernverbrechen. Nach 
einer kurzen historischen 
Einführung erläutert er die 
objektiven, subjektiven und 
weiteren Vorraussetzungen 
einer Strafbarkeit von Völker-
mord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegs-
verbrechen. Unter Bezugnah-
me auf die Statute der beiden 
Ad-hoc-Tribunale ICTY und 
ICTR und des ICC erläutert 
er die einzelnen Tatbestän-
de unter genauer Aufschlüs-
selung der verschiedenen 
Tatbestandsmerkmale. Im 
Anschluss daran folgt eine 
Abhandlung von Oliver Fix-
son zur Entstehung des ICC 
und dessen Stellung im Völ-
kerrecht. Nach einem kurzen 
historischen Abriss folgt eine 
Begutachtung des Verhält-
nisses des ICC zu den Ver-
einten Nationen und dem 
UN-Sicherheitsrat. Sehr klar 

und zutreffend betont Fixson 
hierbei die Besonderheiten, 
die aus der von den Verein-
ten Nationen getrennten 
Rechtspersönlichkeit des ICC 
entstehen. So macht er da-
rauf aufmerksam, dass, im 
Gegensatz zu den Ad-hoc-
Tribunalen, die vom UN-
Sicherheitsrat nach Kapitel 
VII der UN-Charta eingesetzt 
wurden, vor dem ICC die 
völkerrechtlich verankerten 
Immunitäten von Staatsober-
häuptern und Diplomaten zu 
beachten sind, deren Länder 
einen Beitritt zum ICC abge-
lehnt haben. Ebenso sei bei 
Fragen der Auslieferung von 
Verdächtigen an den ICC das 
Manko der Universalität des 
Gerichtshofs zu beachten, 
wenn die Verdächtigen aus 
einem Nichtmitgliedstaat 
kommen. 

Abgerundet wird der Sammel-
band von einer historischen 
Betrachtung der Entwick-
lung internationaler Strafge-
richtsbarkeit von Claus Kreß 
und Felicitas Wannek, sowie 
einem Beitrag von Michael 
Bohlander und Renate Win-
ter zu internationalisierten 
Strafgerichten auf nationaler 
Ebene. Im Anhang des sehr 
lesenswerten Sammelbands 
fi ndet sich neben dem Statut 
und den Beweisregeln des 
ICTY ein ausführliches und 
hilfreiches Verzeichnis wei-
terführender Literatur.

Mayeul Hiéramente
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